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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger  
 
Zur Genehmigung der Jahresrechnung 2024 sowie zur Behandlung der traktandierten Sachgeschäfte laden wir 
Sie zur Teilnahme an den Gemeindeversammlungen ein.  
 
Die vollständigen Akten liegen zwei Wochen vor der Versammlung während den Schalteröffnungszeiten in der 
Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.  
 
Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes sind den Gemeindevorsteherschaften spätestens zehn Ar-
beitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom oder von der Stimmberechtigten unterzeichnet 
einzureichen. Die Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage während der Gemeindeversammlung. Der 
bzw. die Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme zur Antwort der Gemeindevorsteherschaft. 
Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.  
 
Interessierte, nicht stimmberechtigte Personen sind eingeladen, der Versammlung ebenfalls beizuwohnen. Sie 
haben sich auf die für die Gäste bestimmten Plätze zu setzen und sie dürfen sich nicht aktiv beteiligen.  
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung steht den Stimmberechtigten spätestens eine Woche nach der Ge-
meindeversammlung während 30 Tagen zur Einsicht zur Verfügung. Begehren um Berichtigung des Protokolls 
sind in der Form der Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege zu beantragen.  
 
Die Beschlüsse der Versammlung können, wenn sie gegen übergeordnetes Recht verstossen, von jedem Stimm-
berechtigten innert 30 Tagen ab der Gemeindeversammlung beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege 
angefochten werden.  
 
Die Nichtbeachtung von Vorschriften über die Geschäftsbehandlung oder die Teilnahme von Nichtstimmberech-
tigten an den Verhandlungen bildet nur dann einen Grund zum Rekurs, wenn diese Verstösse schon in der Ver-
sammlung gerügt worden sind. Solche Rekurse unterliegen einer Frist von 5 Tagen ab der Gemeindeversamm-
lung.  
 
Die Gemeindevorsteherschaften 
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1. Politische Gemeinde 

1.1. Abnahme der Jahresrechnung 2024 

Antrag 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu beschliessen: 
 

 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Neftenbach wird genehmigt. 
 

Würdigung der Jahresrechnung 
Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'472'910.25 ab (Budget: Ertragsüber-
schuss CHF 315'200). Das Ergebnis ist um CHF 4'157'710.25 besser ausgefallen als budgetiert. Der Ertragsüber-
schuss von CHF 4'472'910.25 wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben, welcher sich somit per  
31. Dezember 2024 auf CHF 45'157'072.09 erhöht. 
(Zur besseren Lesbarkeit wurden die Beträge in den Erläuterungen sinnvoll gerundet.) 
 

Erfolgsrechnung (steuerfinanziert) 
Aufgrund der anhaltenden Bautätigkeit übertrafen die Baugebühren das Budget um CHF 58'000. Zudem rech-
nete das Ingenieurbüro Ingesa ältere Fallkosten ab, die nun weiter verrechnet werden konnten, was einmalig 
CHF 163'000 einbrachte. 
 
Der Bildungsbereich schliesst in allen Schulstufen unter dem Budget ab. Auffällig ist die Einsparung im bauli-
chen Unterhalt der Schulliegenschaften über CHF 180'000, welcher allenfalls im 2025 aufgeholt werden muss. 
 
Ebenfalls weniger Gebäudeunterhalt wurde im Schwimmbad und dem Sportgebäude vorgenommen. Dies kann 
sich damit erklären lassen, dass in beiden Bereichen Sanierungen und Neubauten stattfinden und deshalb der 
ordentliche Unterhalt neben den Baustellen nur reduziert ausgeführt werden konnte. Der Sport- und Freizeitbe-
reich liegt gesamthaft CHF 239'000 unter den Budgetzahlen. 
 
Weiter zunehmend präsentieren sich die Kosten der Pflegefinanzierung. Hier steigen die Kosten für die Alters- 
und Pflegeheimaufenthalte um CHF 198'000 und liegen aktuell bei CHF 1,47 Mio. (2019 betrugen die Kosten 
noch rund CHF 1 Mio.). Für die externe Spitexbetreuung mussten 2024 CHF 109'000 mehr aufgewendet werden 
als erwartet. Auch hier ist eine schleichende Kostensteigerung erkennbar. Ungewohnterweise schliesst der Spi-
tex Zweckverband Neftenbach-Pfungen-Dättlikon mit einem leichten Ertragsüberschuss ab, wo in den vergange-
nen Jahren immer Defizite resultierten. 
 
Ein spezielles Bild zeigt sich zudem in der wirtschaftlichen Hilfe, welche mit einem Ertragsüberschuss (!) ab-
schliesst. So mussten CHF 361'000 weniger an Personen in Notlage ausbezahlt werden, während Einnahmen 
aus rückwirkenden IV-Renten und Rückerstattungen aus Liegenschaftenverkäufen den üblichen Rahmen spreng-
ten und CHF 380'000 mehr als prognostiziert eingenommen werden durften. Eine weitere Besonderheit im Jahr 
2024 betrifft die Finanzierung der Heimplatzierung von Kindern und Jugendlichen. Die Kostentragung war lang-
jähriger Streitpunkt zwischen Kanton und Gemeinden, welcher nun zu Gunsten der Gemeinden entschieden 
wurde. Der Kanton musste deswegen den Gemeinden diese Kosten zurückerstatten. In Neftenbach sind dadurch 
einmalig CHF 560'000 eingegangen. Aufwandsteigerungen mussten hingegen im Asylbereich (CHF 105'000) 
und den Ergänzungsleistungen zur AHV (CHF 123'000) getragen werden. 
 
Durch die Ersatzanschaffung eines Forstfahrzeuges konnte die alte, ausgediente Maschine weiterverkauft wer-
den, was zu Einnahmen von CHF 103'000 geführt hat. Als weiterer Punkt erwähnenswert wäre noch die ZKB-
Dividende über CHF 611'000. Die Budgetempfehlung vom Kanton lautete hier auf CHF 551'000, weshalb auf 
dieser Position eine Verbesserung von CHF 60'000 entstanden ist. 
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Erfolgsrechnung (gebührenfinanziert) 
Der Wasserbereich schliesst positiv und um CHF 112'000 besser ab als im Budget. Begründen lässt sich die Ver-
änderung durch weniger Wassereinkäufe bei umliegenden Gemeinden und dass Neftenbach 2024 weitgehendst 
von Leitungsbrüchen verschont geblieben ist. 
 
Wie erwartet schliesst der Abwasserbereich mit einem negativen Ergebnis ab. Zwar liegt es CHF 43'000 weniger 
tief aber immer noch bei CHF 246'000. Die Aufwendungen wurden bereits auf das Notwendige reduziert und als 
weitere Massnahme die Abwassergebühren auf 01.01.2025 erhöht. 
 
Wenig Veränderung zeichnet den Abfallbereich aus. Bei einem Gesamtaufwand von CHF 516'000 liegt die Ent-
nahme aus den Spezialfinanzierungen von CHF 33'000 (Budget: CHF 19'000) im Rahmen des vertretbaren. 
 

Gemeindesteuern 
Während die Einkommenssteuern 2024 auf 0,3 % genau abgeschätzt wurden (CHF 15,27 Mio.), liegen die Ver-
schiebungen in anderen Steuerarten. Bei den Einkommenssteuern aus den Jahren 2023 und früher lagen die de-
finitiven Steuerfaktoren höher als die Akontorechnungen, was Nachzahlungen von CHF 2,13 Mio. zur Folge 
hatte. Erwartet worden waren Nachzahlungen von lediglich CHF 1,47 Mio. Die Differenz verbessert die Jahres-
rechnung um CHF 0,66 Mio. 
 
Im Bereich der Steuerausscheidungen muss die Gemeinde Neftenbach üblicherweise mehr Steuergelder abtre-
ten, als sie von anderen Steuerämtern erhält. Für 2024 wurden keine entscheidenden Veranlagungen durch den 
Kanton vorgenommen, weshalb auch keine Gelder "passiver Ausscheidungen" an andere Gemeinden weiterge-
leitet werden mussten. Die Verbesserung beläuft sich auf CHF 509'000. Die Ablieferungen kumulieren und ver-
schieben sich auf die kommenden Jahre. 
 
Ein Interessantes Bild, welches noch der Corona-Krise geschuldet sein dürfte, zeigt sich bei den Vermögenssteu-
ern aus früheren Jahren. Mussten 2023 noch CHF 466'000 an die Steuerpflichtigen zurückgezahlt werden für die 
Steuerjahre 2022 und älter, mussten 2024 CHF 766'000 an das Steueramt nachbezogen werden (Budget 
CHF 158'000). Die Vermögenswerte scheinen sich erholt zu haben und die Akontorechnungen aufgrund der Vor-
jahre zu tief angesetzt gewesen zu sein. 
 
Nicht schlecht laufen dürfte es auch einigen Firmen. Obschon die Budgeterwartungen mit CHF 1,68 Mio. so 
hoch wie nie angesetzt worden waren, sind diese mit CHF 1'967'000 noch übertroffen worden. Allerdings sind 
dies im aktuellen Jahr noch provisorische Zahlen. 
 
Gesamthaft schliesst der Steuerbereich 9100 mit CHF 23 Mio. um CHF 1,59 Mio. besser ab als im Budget. 
 

Sondersteuern 
Nachdem im Rechnungsjahr 2023 eine Steigerung der Grundstückgewinnsteuern erkennbar war, wurde das 
Budget 2024 auf CHF 1,6 Mio. angesetzt. Bei den Liegenschaftenverkäufen wurden jedoch so hohe Gewinne 
erzielt, dass am Ende CHF 2,56 Mio. eingenommen wurden. Mit 75 Handänderungen liegt die Anzahl Fälle un-
ter dem Durchschnitt. Abgerechnet werden konnten 95 Fälle aus dem aktuellen und älteren Jahren. 
 

Ressourcenausgleich 
Nach internen Berechnungen ist die Steuerkraft in Neftenbach auf den Höchstwert von CHF 3'765/Einwohner 
angestiegen, lag er 2023 doch noch bei CHF 3'429. Durch den höheren Wert erhält die Gemeinde Neftenbach in 
der Folge weniger Gelder aus dem Ressourcenausgleich. Weil jedoch angenommen wird, dass sich auch der 
kantonale Durchschnitt der Steuerkraft erhöht hat, wird nicht die ganze Verbesserung der oben erwähnten 
CHF 1,59 Mio. durch den Ausgleich neutralisiert, sondern er fällt "lediglich" um CHF 998'000 tiefer aus. 
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Investitionsrechnung 
Geplant waren Nettoinvestitionen von CHF 4,51 Mio., wovon nur CHF 2,47 Mio. umgesetzt werden konnten. 
Dabei ist zu erwähnen, dass viele Projekte bereits angelaufen sind, deren Kosten allerdings mehrheitlich in den 
Folgejahren anfallen werden. So beispielsweise beim Pausenplatz des Schulhauses drei Linden, der Fassadensa-
nierung und PV-Anlage bei der Sportanlage Pöschenriet, dem Neubau des Badigebäudes oder der Renovation 
des Werkgebäudes. 
 
Die Geldflussrechnung weist für 2024 eine Zunahme an flüssigen Mitteln von CHF 1,48 Mio. aus. Diese wären 
bei Umsetzung aller Projekte (Differenz CHF 2,03 Mio.) auch notwendig gewesen und zeigt auf, dass die Pla-
nung im Grundsatz richtig war. 
 
Im Weiteren wurde 2024 der Bereich Schwimmbad freiwillig der Mehrwertsteuerpflicht unterstellt. So konnte 
die Einlageentsteuerung früherer Investitionen eingefordert werden (CHF 78'000) und die Vorsteuer der hohen 
Schwimmbadinvestitionen können zurückgefordert werden beim Bund. 
 

Zusammenfassend 
Die Jahresrechnung 2024 schliesst um CHF 4'157'710.25 besser ab als erwartet. 
 
Wiederum erwähnenswert scheint, dass die Totale 2024 von Personal- und Sachaufwand gut eine Million unter 
den budgetierten Vorgaben liegen. In Bezug auf dem Sachaufwand ist zu prüfen, in wie fern die Arbeiten nach-
geholt werden müssen, um den ordentlichen Unterhalt nicht zu vernachlässigen. 
 
Durch die reduzierten Investitionen liegt der Selbstfinanzierungsgrad bei 268 %, was bedeutet, dass die Investi-
tionen im Jahr 2024 aus eigenen Mitteln bezahlt worden sind. 
 
Das Eigenkapital weist 2024 inklusive Fonds CHF 52'930'869.02 aus. Es stellt die Differenz zwischen Aktiven 
und Passiven und somit flüssige Mittel, nicht veräusserbares Verwaltungsvermögen sowie Grundstücke im Fi-
nanzvermögen dar. 
 

Zusammenfassung der Erfolgsrechnung 
Ergebnis vor Abschreibungen    
 Aufwand  CHF 34'329'113.67 
 Ertrag  CHF 40'587'806.86 

     Ertragsüberschuss  CHF 6'258'693.19 
    
Ergebnis nach Abschreibungen    

Ertragsüberschuss  CHF 6'258'693.19 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen  CHF 1'785'782.94 
    

    Ertragsüberschuss effektiv  CHF 4'472'910.25 
    
Vergleich Rechnung / Voranschlag    
 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung  CHF 4'472'910.25 
 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung gemäss Budget  CHF 315'200.00 

     Besserstellung gegenüber dem Budget  CHF 4'157'710.25 
 

Empfehlung an die Stimmberechtigten 
Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen. 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner 
Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid 



8 

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
 

Antrag 
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung, 
 

 Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Neftenbach entsprechend dem 
Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen. 

 

Eckdaten der Jahresrechnung 

 
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der 
Bilanzüberschuss auf CHF 45'157'072.09 (ohne Spezialhaushalte Wasser, Abwasser, Abfallwirtschaft). 
 

Finanzpolitische Prüfung 
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Neften-
bach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. 
 
Ferner hält die RPK fest, dass sich die Gemeinde beim betrieblichen Aufwand auch im Geschäftsjahr 2024 sehr 
gut an die Budgetvorgaben gehalten hat und generell keine grossen Abweichungen gegenüber den Vorgaben 
zu verzeichnen sind. Das sich erneut massgeblich über den Budgeterwartungen präsentierende Jahresergebnis 
ist hauptsächlich auf wenige Positionen zurückzuführen. 
 
Allein die Steigerung des Steueraufkommens im Betriebsjahr 2024 führte zu einem Mehrertrag von rd. CHF 1,6 
Mio. gegenüber Budget. Ferner lagen auch die Grundstückgewinnsteuern wiederum knapp CHF 1 Mio. über den 
Erwartungen. CHF 560'000 ausserordentliche Einnahmen flossen aufgrund eines Gerichtsurteils in Sachen Heim-
aufenthaltskosten im Jahr 2024 in die Rechnung ein. Diese konnten rückwirkend beim Kanton eingefordert wer-
den. Über die ganze Rechnung 2024 hinweg liegen zudem die Personalkosten um rd. CHF 350'000 und der 
Sachaufwand um rd. CHF 665'000 unter den Prognosen. Während sich der Gesundheitsbereich auch im Jahr 
2024 leicht verteuerte, konnte bei den Kosten für die wirtschaftliche Hilfe dank einiger Rückzahlungen ein Min-
deraufwand von rd. CHF 600'000 gegenüber Budget verzeichnet werden. 
 
Im Zusammenhang mit den nach wie vor namhaften Investitionen in den kommenden Jahren ist der erzielte Er-
tragsüberschuss 2024 von knapp CHF 4,5 Mio. auf jeden Fall sehr willkommen. 
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Finanztechnische Prüfung 
Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung durch die Baumgartner & Wüst GmbH, Brüttisellen, 
zur Kenntnis genommen. 
 
NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
Der Präsident: Max Venosta 
Der Aktuar: Marcel Mettler  
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1.2. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 
Über Angelegenheiten der Gemeinde Neftenbach von allgemeinem Interesse können die Stimmberechtigten An-
fragen einreichen und deren Beantwortung während der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die An-
frage schriftlich an den Gemeinderat. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung einge-
reicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der 
Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort 
Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner 
Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid 
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2. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 

2.1. Abnahme KGV Protokoll vom 27. November 2024 

Gemäss der Richtlinie der Landeskirche vom 9. Dezember 2024 zur Vorbereitung und Durchführung von Kirch-
gemeindeversammlungen ist das Protokoll in der darauffolgenden Versammlung zu genehmigen. 
 
Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2024 wurde während einer Frist von 30 Ta-
gen bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht aufgelegt. Innerhalb dieses Zeitraums gingen weder Anträge zur 
Berichtigung des Protokolls noch Beschwerden oder Anfechtungen der Beschlüsse bei der Bezirkskirchen-pflege 
ein. 
 
Hinweis: Die Kirchgemeindeversammlung hat die Möglichkeit, die Genehmigung des Protokolls entweder im 
Rahmen der Kirchgemeindeordnung oder durch einen separaten Beschluss an die Kirchenpflege zu delegieren. 
Die Kirchenpflege wird hierzu einen entsprechenden Antrag zuhanden der Kirchgemeindeversammlung vom 26. 
November 2025 stellen. 
 

Empfehlung an die Stimmberechtigten 
Die Kirchenpflege beantragt, das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 27.11.2024 zu genehmigen. 
 
NAMENS DER KIRCHENPFLEGE 
Die Präsidentin: Shirley Berweger 
Aktuar: Beat Schönholzer 
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2.2. Abnahme der Jahresrechnung 2024 

Antrag 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Jahresrechnung 2024 der evangelisch-refor-
mierten Kirchgemeinde zu genehmigen. 
 

Kurz und bündig 
Das Jahr endete mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 61'388 .49 im Vergleich zum budgetierten 
Aufwandüberschuss von CHF 8'500. Der Ertragsüberschuss wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben, welcher 
sich dadurch per 31. Dezember 2024 auf CHF 472'298.91 erhöht. 
 

Erläuterungen zur Jahresrechnung 
Gemeindeaufbau und Leitung: Durch gezielte Minderausgaben konnten wir unsere finanziellen Ressourcen 
schonen. Dank einer Spende von Büromöbeln konnten wir erhebliche Ausgaben einsparen. Zudem wurde die 
Entschädigung für das Sekretariat nicht vollständig ausgeschöpft. 
 
Gottesdienst und Musik: Auch in diesem Bereich konnten wir durch Eigenleistungen Einsparungen erzielen. Die 
Mitarbeitenden/Helfenden übernahmen Aufgaben wie den Zeltaufbau und die Einrichtung/Bedienung der Ton-
anlage selbst, wodurch externe Kosten vermieden wurden. Der Erfolg des Theaterspektakels führte zu einer 
Rückerstattung durch das Kulturforum. 
 
Diakonie und Freiwilligenarbeit: Ein positiver Abschluss wurde durch Minderausgaben beim Seniorenausflug 
(Fahrt ins Ausland) sowie bei den Seniorennachmittagen erzielt. Auch die Eigenleistung für den Mitwirkenden-
Anlass oder die Bastelarbeiten der Jugendlichen für die Weihnachtsgeschenke an Betagte trugen zu den Einspa-
rungen bei. 
 
Religionspädagogik: Aufgrund hohem Kostenbewusstsein, vor allem bei den verbindlichen Angeboten wie Kon-
firmationslager, 2./3. Klass-Unti, Club 4 und JuKi, wurden die budgetierten Reserven nicht aufgebraucht. 
 
Liegenschaften: Dieser Bereich blieb insgesamt ausgeglichen, trotz gebundener und nicht budgetierter Ausga-
ben für die Höhensicherung im Glockenstuhl und den Ersatz des Boilers. Diese hohen Ausgaben wurden durch 
Minderausgaben in Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie durch Spenden für die Einrichtung des Schulzim-
mers und der KidsZone kompensiert. Die budgetierte Analyse der Heizung wurde 2023 abgeschlossen. Die Ab-
schreibung für Sanierungen beträgt CHF 20'200. 
 
Steuern: Insgesamt wurde ein positiver Saldo von CHF 4'500 gegenüber den budgetierten Beträgen erzielt. Es 
gab jedoch unerwartete Abweichungen in den einzelnen Positionen. Die Steuereinnahmen lagen für das Rech-
nungsjahr 2024 um CHF 33'000 über dem Budget. Allerdings mussten nach definitiver Veranlagung bei Steuern 
aus Vorjahren CHF 24'500 zurückerstattet werden. 
 

Zusammenfassung Laufende Rechnung 

Aufwand CHF 917'062.82 

Ertrag CHF 978'451.31 

Ertragsüberschuss CHF 61'388.49 

Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 20'200.00 
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Zusammenfassung Bilanz 

Eigenkapital per 01.01.2024 CHF 410'910.42 

Eigenkapital per 31.12.2024 CHF 472'298.91 

Bilanzsumme CHF 1'214'874.13 

 

Empfehlung an die Stimmberechtigten 
Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen. 
 
NAMENS DER KIRCHENPFLEGE 
Die Präsidentin: Shirley Berweger 
Aktuar: Beat Schönholzer 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
 

Antrag 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, 
 

 die Jahresrechnung 2024 der Reformierten Kirchgemeinde Neftenbach entsprechend dem Antrag der 
Kirchenpflege zu genehmigen. 

 
Jahresrechnung 
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2024 der Reformierten Kirchgemeinde Neftenbach 
in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 1. April 2025 in finanzpolitischer Hinsicht geprüft. 
Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus: 

 
 
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. 
 

Ergebnis der Prüfung 
Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Reformierten Kirchgemeinde Neften-
bach finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung der 
Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung durch die Baumgartner 
& Wüst GmbH, Brüttisellen, zur Kenntnis genommen. 
 
NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
Der Präsident: Max Venosta 
Der Aktuar: Marcel Mettler 
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2.3. Entgegennahme des Jahresberichts 2024 der Kir-
chenpflege 

Gemäss Kirchenordnung KO Art. 165 ist die Kirchenpflege jährlich zur „schriftlichen Berichterstattung über das 
kirchliche Gemeindeleben zuhanden der Kirchgemeindeversammlung“ verpflichtet. 
 
Auch in unserer Kirchgemeindeordnung ist in Art. 11e festgehalten, dass die Kirchgemeindeversammlung die 
Befugnis hat, den Jahresbericht der Kirchenpflege entgegenzunehmen. 
 
Der Jahresbericht 2024 wird sowohl als Beilage zu „reformiert.“ als auch auf unserer Homepage veröffentlicht. 
 

Empfehlung an die Stimmberechtigten 
Die Kirchenpflege beantragt den Jahresbericht 2024 der Kirchenpflege zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.  
 
NAMENS DER KIRCHENPFLEGE 
Die Präsidentin: Shirley Berweger 
Aktuar: Beat Schönholzer 
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2.4. Ersatz der Heizung mit Anschluss an Fernwärme-
netz Neftenbach 

Ausgangslage 
Die Ölheizung Müba 2000 im Keller des Pfarrhauses beheizt das Pfarrhaus, den Chiletreff und Teile der Kirche. 
Sie wurde 2008 installiert und hat eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 20 Jahren. Die Heizung ist störan-
fällig, verursacht hohe Reparaturkosten und entspricht nicht den Nachhaltigkeitsrichtlinien der Landeskirche. 
 
Die Gemeinde Neftenbach und das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG bieten einen Nahwärmever-
bund an und planen das Gebiet um die Kirche zu erschliessen. 
 

Bisheriges Vorgehen 
 Im Juni 2023 führte die Firma Virtuos 3D Modeling AG eine Wärmeerzeugungsstudie und einen Varianten-

vergleich durch, um die besten Heizungsoptionen zu ermitteln. 
 Die Machbarkeit der Integration der bestehenden Elektroheizung in der Kirche in das restliche Heizsystem 

wurde geprüft, falls diese ersetzt wird. 
 Im August 2024 entschied sich die Kirchenpflege, basierend auf den Ergebnissen der Studie, den Anschluss 

an den Nahwärmeverbund Neftenbach weiterzuverfolgen. 
 Im September 2024 fanden erste Gespräche mit der Gemeinde statt. 
 Am 1. Januar 2025 schlossen die Gemeinde Neftenbach und das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhau-

sen AG eine Partnerschaft, um den Nahwärmeverbund gemeinsam zu betreiben. 
 Im Januar 2025 begannen Gespräche zwischen der neuen Firma und der reformierten Kirche Neftenbach, 

um den Zeitplan für den Leitungsbau und den Anschluss zu planen. 
 

Projektbeschrieb 
Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass dieses Jahr die Leitungen verlegt und die Anschlüsse bis zur Hauswand ge-
führt werden. Der Ersatz der Heizung wird im nächsten Sommer erfolgen. 
 

Investitionskosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Arbeitsgattung 
Kosten in CHF  

(exkl. MWSt) 

Projektierungskosten 13'500 

Erschliessung Wärmeverbund 57'500 

Baumeister-, Elektroarbeiten 10'500 

Wärmeverteilung 8'000 

Bauliche Anpassungen (inkl. Demontage & Stilllegung best. Öltank) 13’500 

Sanitäranlagen 7’500 

Reserve 4'500 

Summe (exkl. MWSt) 115’000 

MwSt 8.1 % 9’315 

Summe (inkl. MWSt) 124'315 
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Die Investitionskosten belaufen sich auf CHF 125’000. Die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von CHF 6’250 
entsprechen den gesetzlichen Vorgaben und betragen 5 % pro Jahr bei einer Laufzeit von 20 Jahren. Fördermit-
tel des Kantons Zürich im Falle eines Anschlusses an eine Wärmezentrale werden beantragt, deren Höhe ist der-
zeit noch unbestimmt.  
 

Folgekosten 
Einige Aufwände, wie beispielsweise die Kosten für den Kaminfeger, entfallen. Im Gegensatz dazu werden die 
jährlichen Energiekosten im Vergleich zu den aktuellen Zahlen steigen, da der Wärmepreis auch den sogenann-
ten Leistungspreis beinhaltet. Mit dem Leistungspreis werden die Kosten für die Wartungs- und Unterhaltsarbei-
ten im Wärmeverbund gedeckt. Gemäss der Berechnung der Jahreskosten durch die Energieverbund Neftenbach 
AG werden diese rund CHF 21'000 betragen. 
 

Antrag 
Die reformierte Kirche Neftenbach Ressort Liegenschaften beantragt: 
 

 den Anschluss an das Nahwärmeverbundnetz Neftenbach und die nötigen Anpassungen in den Liegen-
schaften der reformierten Kirche zum Gesamtbetrag von CHF 125‘000. 

 Ermächtigung zur allfälligen Darlehensaufnahme 
 

Empfehlung an die Stimmberechtigten 
Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen. 
 
NAMENS DER KIRCHENPFLEGE 
Die Präsidentin: Shirley Berweger 
Aktuar: Beat Schönholzer 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 

Antrag 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, den Anschluss an das Nahwär-
meverbundsnetz Neftenbach und die nötigen Anpassungen in den Liegenschaften der reformierten Kirche im 
Gesamtbetrag von CHF 125'000 gemäss dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und die Kirchenpflege 
zur allfälligen Darlehensaufnahme zu ermächtigen. 

Feststellungen der Rechnungsprüfungskommission 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag der Kirchenpflege betreffend Anschluss an das Nahwärme-
verbundsnetz Neftenbach mit den nötigen Anpassungen in den Liegenschaften der reformierten Kirche auf seine 
finanzrechtliche Zulässigkeit und auf die finanzielle Angemessenheit geprüft. Nicht Gegenstand der Prüfung ist 
von Gesetzes wegen, ob der Antrag sachlich angemessen, d.h. zweckmässig ist.  

Die aktuelle Heizanlage ist bereits seit 2008 in Betrieb und aufgrund ihres Alters zunehmend störanfällig. Zu-
dem ist die zu erwartende Lebensdauer der Anlage in wenigen Jahren erreicht. Nachdem sich auch die jährli-
chen Reparatur- und Unterhalts-kosten aufgrund des Anlagen-Alters massgeblich erhöhten, erachtet die RPK 
den Entscheid der Kirchenpflege, auf das Anschluss-Angebot des Nahwärmeverbunds Neftenbach einzugehen 
und den Ersatz der Heizanlage in diesem Zusammenhang jetzt in Angriff zu nehmen, als sinnvoll und richtig, 
Die  RPK unterstützt deshalb den eingangs umschriebenen Antrag der Kirchenpflege und empfiehlt der 
Versamm-lung, dem Anschluss an das Nahwärmeverbundsnetz zuzustimmen und die dafür nötigen 
Anpassungsarbeiten im Umfang von total CHF 125'000 zu genehmigen. Den entsprechenden Antrag der 
Kirchenpflege beurteilt die RPK als rechnerisch richtig und finanzrechtlich zulässig. 

Ergebnis der Prüfung 
Aus den umschriebenen Gründen heisst die Rechnungsprüfungskommission die Absicht der Kirchenpflege gut 
und empfiehlt deshalb der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. 

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
Der Präsident: Max Venosta 
Der Aktuar: Marcel Mettler  
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2.5. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 

Über Angelegenheiten der evang.-ref. Kirchgemeinde von allgemeinem Interesse können die Stimmberechtigten 
Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage 
schriftlich an die Kirchenpflege. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung eingereicht 
werden, beantwortet die Kirchenpflege spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Ver-
sammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort 
Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 
 
NAMENS DER KIRCHENPFLEGE 
Die Präsidentin: Shirley Berweger 
Aktuar: Beat Schönholzer 
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3. Auszüge / Anhänge politische Gemeinde  
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26   

Nummer Bilanz 31.12.2023 31.12.2024

    

1 AKTIVEN 61'612'237.65 65'616'652.62

10 Finanzvermögen 35'464'140.00 38'782'144.99

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 7'663'339.02 9'142'342.33

101 Total Forderungen 4'207'811.19 6'355'155.19

102 Kurzfriste Finanzanlagen 5'000'000.00 5'000'000.00

104 Aktive Rechnungabgrenzung (RA) 5'012'505.79 4'716'343.47

106 Vorräte und angefange Arbeiten 34'860.00 22'680.00

108 Sachanlagen Finanzvermögen 13'545'624.00 13'545'624.00

14 Verwaltungsvermögen 26'148'097.65 26'834'507.63

140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 21'516'630.05 22'231'054.58

142 Immaterielle Anlagen 624'959.38 598'342.83

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 4'000'918.00 4'000'918.00

146 Investitionsbeiträge 5'590.22 4'192.22

2 PASSIVEN 61'612'237.65 65'616'652.62

20 Fremdkapital 13'540'430.30 12'685'783.60

200 Laufende Verbindlichkeiten 7'892'617.65 7'071'001.95

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 2'000'000.00

204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) 34'683.10 32'429.45

205 Kurzfristige Rückstellung 217'198.85 197'101.75

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 4'500'000.00 2'500'000.00

209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 895'930.70 885'250.45

29 Eigenkapital 48'071'807.35 52'930'869.02

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 5'797'645.51 5'668'796.93

291 Fonds im Eigenkapital 90'000.00 105'000.00

294 Finanzpolitische Reserve 1'500'000.00 2'000'000.00

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 40'684'161.84 45'157'072.09
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4. Auszüge / Anhänge ev.-ref. Kirchgemeinde 
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